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Itugeml). 9elegierten - Q3erfammtung

Sotmtag, fcett 18. 9iobeml>et: 1917 in Ctyur.
(Somfponbeuj.) (©rfjlujj.)

An £"nb oon ©tatiftifen wirb fobann übet baS

Kapitel: „®ie grembeninbuftrte bet ©chroetj als SolfS=
roirtfchaftSfaftor", eingeljenb AuSfünft unb Überficht er=

teilt unb baS fRefumé gebogen, bafj eS fich nicht batum
hanble, einem gefunbett (Bliebe unfern fdjroetjetifdjen
SoIfSroirtfchaft übet fd^roete gelten tjütoeg p helfen,
fonbetn batum, etnem cfyroitifd? Eran feit ïfbr^er
in bet entfdilufjteifenben RrifiS oon ben (tedjen ©liebem
in hefteten, bie feit langem fein (ßebeifyen Ijiitbern.
Auf ben Rernpunît beS Referates : „®te fRfictroirfungen
auf £anbroerï, |»anbel unb ©eroerbe", îommt nunmehr
bet iReferent In elngehenbet Sßeife p fprecljen. @r bc«

ïidjtet übet bie ^rotefte, bie fpejted auS ben beiben

,,§oteItantonen" Sern unb ©raubünben, oon fetten bet
©eroetbetreibenben ergangen ftnb, meiere nut ben ©tfolg
gehabt hatten, bah «I« „generedeS fttifteS £otelbauoetbot"
nicht in bie Serorbnung aufgenommen tourbe, fonbetn
non gad p gall auf ein ©utacfjten ber RantonSregte*
tungen abgeftedt wirb.

®te HücEuüvEungett btefeS bunbeSrätltchen £>otel=>

bauoetboteS, aud) nut tn biefer, note eS fdjeint gemähigten
iform, ftnb aber für ben fmnbroetfer», |>anbels» unb
©eroerbeftanb im allgemeinen unb ganj fpejted für bett

»bünbnerifcfyeu" betartige, bah biefelben nicht fo ohne
Weiteres totgefchroiegen roetben bütfen. ®urch ben AuS=

f'ïuch beS europäifchen Krieges hat oor allem baS Sau=
getoetbe mit bem Rtetnhanbroer! unermcfflidhen Schaben
Glitten, $um ïeil fdjon begonnene, alle projezierten unb
m ülusftcht gemefenen Sauten finb plöhltch fifttert toorben.
$ie ©rftedung oon 3lett= unb Umbauten ift faft gänzlich
Unterblieben, fo bah etne Dcrbienfigelegentfeii: für
^as ga«3c ÎJaugeiuerOe uttb iüeitt *-tjanbiuerE
fUisgefcfyaltet werben ift. ®aS mit bem Saugeroetbe
m unmittelbare SRitletbenfchaft gezogene Äletnhanbroer!
""b mit ihm feindliche ©eroetbe, inbegriffen DaS $anbelf=
Enterbe, ftnb bantit oodftänbig lahmgelegt.

3ft man nun getoiHt, unferem £>anbroetf, £anbel unb
©enterbe ebenfalls gleiche Ronjeffionen p machen, rote

^ ju ©unften ber £ötelinbuftrte beroiUigt routbe?
3Ran tpt im 3ahre 1915 unb 1916 SRahnahmen

Qetcoffcn bezüglich:

1.

2.

©chuhmahnahmen p ©unften ber Arbeiter unb
©eroetbetreibenben;
©ubmiffionSroefen in ber ©djroeij;

3. SRahnahmen gegen unberechtigte Sohnrebuftiouen
unb bie SeltragSletftung beS SunbeS an bie AuS>

gaben ber SetufSoetbänbe für Unterftütjung oon
ArbeitSlofen unb Slotlelbenben ;

4. tßrooiforifche SRahnahmen beS fdhroeijer. SunbeS*
rateS bezüglich ber QberarbeitSjeit in ben gabrifen
unb ber bafür p bephlenben Sohnpfchläge.

©tnb aber nun btefe SR ahnahmen beS SunbeSrateS
bop angetan (aufier berjer.igc « beS ©ubmiffionSroefenè)
bte Stotlage beS fpanbroetîer*, £>anbelS= unb ©eroerbe»
ftanbeS p oermlnbern, ober btefe gar aufpheben?
Jttit nickten! Ade btefe SRahnahmen bebeuten eine

ÎUeljrbclaftung tn finanjtcller ßinftchl oon £>anbroerf,
£>anbel unb ©eroerbe; fie bebeuten oor ädern, bah f'e
bent ttotleibenben $anbroerf, £>anbel unb ©eroerbe Echte
yerbienfigelcgenljeif:, Ecittc Jlrbehsgelcgculjcit,
Ecittc îlusfictyt auf grünbliche öefferfteHung in
oclEstoirtfcl?aftlicl?cr ^c^idjuttg bringen. ®iefe
AuSfichten ftnb fpejted für ben lütnbitcvifcljcit iranb*
ruecEee», Daniels« unb (Bctucrbcfiattb burdhaus
trcftlcfc, cntntutigcnbc!

®er Referent anertennt unb oerbanft pgtetch bie

ilefircbuttgctt unferer biittbncrifcl?cn Jlctjictung,
dtt3clucr (ßcntcittbc s îîcljôrbcn, nor nllcnt bes
Stabtratcs uoit £t?ur, audh oeretnjelter ißrioate, tn
gegenwärtiger bem bünbnerifdhen ^anbroerf unb
©eroerbe Arbeitsgelegenheit oetfehafft p haben; boch ift
bieS nur ein Stopfen auf einen helft®" Stein! ©Injelne
Salf^aftett, toie ©ngabtn, Dberlanb, Arofa, ®aooS tc.
berichten oon tjänjiictycr îtrOcitslcfigEcit, fo bah
nicht nur Sehrltnge unb Arbeiter entlaffen werben muhten,
fonbetn ber < ^IrbeitejcOeo fclbft ft^ um etne anbete
Serbtenft ©tede umpfehen gezwungen fah- Urcftlofc
Reiten uttb Dcrlnittttiffc! Seiber mangelt im Ranton
©raubünben etne ©tatiftit, um phlengemäh ficher p
oeranfchautichen ben AuSfad für £>anbroerï, Çanbel unb
©eroerbe, ber burch bte bunbeSrätliehe Serorbnung beS

„ OotelbauoerboteS " entfteht; auf ade gälte fann bie
(Et'tocvbseittlmfp für ijaubtocrE», Ituttbcl unb
(Bctocvbe itt (Braubiinbctt auf tticlc JUillicttcn
^rattEctt 3>ro ^ialjv wofanfcl?laöt tuevbett. — ®ie
jährliche ijlrobultion beS ^anbroertS unb ©eroerbeS in
ber ganzen ©chroeij wirb auf runb 700 Sflidionen gr.
tariert. ®aS ^otetbauoerbot wirb benroecîen, bah h®h
btefer Setrag um mlnbeftenS 100 SRidioiten granfen
rebujtert. Garnit ift U ici es uttb Stiles gefaxt.
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Aanton. vündner Gewerbeverband.

Auherorli. Jelegierten-Versmuilililg
Sonntag, den 18. November 1917 in Chnr.

Karrespoudeuz.) ^Schlich.)

An Hand von Statistiken wird sodann über das
Kapitel: „Die Fremdenindustrte der Schweiz als Volks-
wirtschaftsfaktor", eingehend Auskunft und Übersicht er-
teilt und das Resume gezogen, daß es sich nicht darum
handle, einem gesunden Gliede unserer schweizerischen
Volkswirtschaft über schwere Zeiten hinweg zu helfen,
sondern darum, einem chronisch kranken Aörzier
in der entschlußreifenden Krisis von den siechen Gliedern
zu befreien, die seit langem sein Gedeihen hindern.
Auf den Kernpunkt des Referates: „Die Rückwirkungen
auf Handwerk, Handel und Gewerbe", kommt nunmehr
der Referent in eingehender Weise zu sprechen. Er bc-

richtet über die Proteste, die speziell aus den beiden

.Hotelkantonen" Bern und Graubünden, von feiten der
Gewerbetreibenden ergangen sind, welche nur den Erfolg
gehabt hätten, daß ein „generelles striktes Hotelbauverbot"
nicht in die Verordnung aufgenommen wurde, sondern
von Fall zu Fall auf ein Gutachten der Kantonsregte-
rungen abgestellt wird.

Die Rückwirkungen dieses bundesrätlichen Hotel-
bauverbotes, auch nur in dieser, wie es scheint gemäßigten
Form, sind aber für den Handwerker-, Handels- und
Gewerbestand im allgemeinen und ganz speziell für den

„bündnerischen" derartige, daß dieselben nicht so ohne
weiteres totgeschwiegen werden dürfen. Durch den Aus-
bruch des europäischen Krieges hat vor allem das Bau-
gewerbe mit dem Kleinhandwerk unermeßlichen Schaden
erlitten. Zum Teil schon begonnene, alle projektierten und
m Aussicht gewesenen Bauten sind plötzlich sistiert worden.
Die Erstellung von Neu- und Umbauten ist fast gänzlich
unterblieben, so daß eine Verdienstgelegenheit für
das ganze Baugewerbe und Alein-Handwerk
ausgeschaltet worden ist. Das mit dem Baugewerbe
w unmittelbare Mitleidenschaft gezogene Kleinhandwerk
Und mit ihm sämtliche Gewerbe, Inbegriffen das Handels-
gewerbe, sind damit vollständig lahmgelegt.

Ist man nun gewillt, unserem Handwerk, Handel und
Gewerbe ebenfalls gleiche Konzessionen zu machen, wie
^ zu Gunsten der Hotelindustrie bewilligt wurde?

Man hat im Jahre 1915 und 1916 Maßnahmen
Grossen bezüglich:

1.

2.

Schutzmaßnahmen zu Gunsten der Arbeiter und
Gewerbetreibenden;
Submissionswesen in der Schweiz;

3. Maßnahmen gegen unberechtigte Lohnreduktionen
und die Bettragsleistung des Bundes an die Aus-
gaben der Berufsverbände für Unterstützung von
Arbeitslosen und Notleidenden;

4. Provisorische Maßnahmen des schweizer. Bundes-
rates bezüglich der Überarbeitszeit in den Fabriken
und der dafür zu bezahlenden Lohnzuschläge.

Sind aber nun diese Maßnahmen des Bundesrates
dazu angetan (außer derjenige > des Submissionswesens)
die Notlage des Handwerker-, Handels- und Gewerbe-
standes zu vermindern, oder diese gar aufzuheben?
Mit Nichten! Alle diese Maßnahmen bedeuten eine

Mehrbelastung in finanzieller Hinsicht von Handwerk.
Handel und Gewerbe; sie bedeuten vor allem, daß sie
dem notleidenden Handwerk, Handel und Gewerbe keine
verdienstgelegenheit, keine Arbeitsgelegenheit,
keine Aussicht ans gründliche Besserstellung in
volkswirtschaftlicher Beziehung bringen. Diese
Aussichten sind speziell für den bündnerischen Hand-
werker-, Handels- und Gewerbestand durchaus
trostlose, entmutigende!

Der Referent anerkennt und verdankt zugleich die
Bestrebungen unserer bündnerischen Regierung,
einzelner Gemeinde - Behörden, vor allem des
Stadtrates von Lhur, auch vereinzelter Private, in
gegenwärtiger Zeit dem bündnerischen Handwerk und
Gewerbe Arbeitsgelegenheit verschafft zu haben; doch ist
dies nur ein Tropfen auf einen heißen Stein! Einzelne
Talschaften, wie Engadtn, Oberland, Arosa, Davos :c.
berichten von gänzlicher Arbeitslosigkeit, so daß
nicht nur Lehrlinge und Arbeiter entlasten werden mußten,
sondern der-Arbeitgeber selbst sich um eine andere
Verdienst-Stelle umzusehen gezwungen sah. Trostlose
Zeiten und Verhältnisse! Leider mangelt im Kanton
Graubünden eine Statistik, um zahlengemäß sicher zu
veranschaulichen den Ausfall für Handwerk, Handel und
Gewerbe, der durch die bundesräiliche Verordnung des
„Hotelbauverbotes" entsteht; auf alle Fälle kann die
Tvwevbseinbuste für Handwerk-, Handel und
Gewerbe in Graubünden auf viele Millionen
Franken pro ^iahr voranschlagt werden. — Die
jährliche Produktion des Handwerks und Gewerbes in
der ganzen Schweiz wird auf rund 700 Millionen Fr.
taxiert. Das Hotelbauverbot wird bezwecken, daß sich
dieser Betrag um mindestens 100 Millionen Franken
reduziert. Damit ist vieles und Alles gesagt.
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SaS gnb Saglen, blc zunt luffegen mahnen unb bte

Hanbroerîet, HanbelS* unb ©ewerbetretbenben tn igren
SJerbänben foroeit aufrütteln fottten, unter aßen Sitetn
bagegen Devwal?runs uttb pvotcft etnjulegcm,
bei Reiten, bag baS ^otetbauoerbot unter aßen Um*
gänben feine weitere Sauer gaben barf, als nur wägrenb
ber europäifcgen KriegSwirren. @§ ift p begrüben, wenn
bet ©taat notleibenben SSetrtebSgruppen bap oetgilft,
igre Sage p oerbeffetn ; et foß eS aber nicgt tn eins
feitigeu ÎÙcife, wie beim Hotelbauoerbot tun unb fidj
über öte itottagc auct? anbetet Settiebsôtnpyen
hinwegfegen, l?ittwegtänfcl?en wollen. Set |>anb»
werter», fpanbetô» unb ©ewerbeftanb ber ©cgroetz war
immer betreiben, zurficfgattenb, oiel p zurücfgaltenb tn
feinen gorberungen unb Infprücgen auf ooIfSwictfchaft»
lit^em ©eblete unb bieS im ganz fp^teßen ber S3ünbner
Hanbwerîet», HanbelS» unb ©ewerbeftanb. Utacgfolgenbe
äufammenfteßung bietet glerzu ben beften Kommentar.

6uöüeutione« für Oeiuerfiefiiiberunfl it. pr Uitterflügung
ber Conbiuirtfcboft j. b. Monat $ern n. ©rnw&iin&en.

Ciabtcjänge J9M unb j(9;(5.
Saitton ®ern St. ©vault,

©ubueutionen ffr.
'

gr.
Iflgemetne ©ewerbeförberung 13,204 — 2,020.—
©ewerbe» unb gacgfcgulen unb

gewerbliche ©tipenblen 532,996.— 14,000.—
SegrlhtgSwefen 46,912.— 500.—
HauSroirfchaftltcheS 93ilbungS>

wefrn 55,810.— —.—
HanbelStammern 22,755.— 1,000.—
SferfegrSwefen. '. 27,000.— 15,000.—
KantonaieS ©ewetbemufeum 36,079.— —.—
Kantonale Secgntten 420,978.— —.—

äufammen 1,155,734.— 32,520.—
Sanbwirtfcgaft tnflufioe töer--

waltung pfammen 819,000.— 409,000.—

Ser Referent betonte, baff et îetneSwegS beabfWjtige,
ein SiSputat über baS p „SM" ober p „SBenig"
f)eraufpbeftf)wören, betr. ber ©uboentionen; bie gegen»
wärtige 3eit fei nicgt angetan, baff eine wirtfcgaftßcge
©ruppe ber anbern S3or» ober Ulacgtetie „ausgraben"
unb „oorgalten" wiß. Iber mit wenigen SBorten unb
Satfachen auf bte ^urüctfetjung etneS ©tanbeS unb jnar
beS ^anbwerfer, ÇanbelS» unb ©emerbeftanbeS, not
allem besjenlgett im Kanton (Staubiinbcn auf-
mert'fam p machen, fei fogar in fettiger KrtegSjett ge-
ftattet unb ooß beredhtigt. über bie gegenwärtige #elt
barf man ja mit Utecht „fchiwpfen", man hat ©runb
bap. ?lbet abficl?tUcl? bie îïacl?teile anbetet
cEttnetbslcute nid?t fel?en wollen unb nur meinen,
id? unb ttut ici? afletn fomme p îurj unb bie

„Inbern", bie eS angeblich beffer haben, foßen mir ben

luSfaß becten, ift nici?t gerecht! Saburcg machen
wir bte Betten nicht beffer.

Ser ^Referent erntete reichen Söeifafl ber iöetfammlung
unb im fpejteflen fpradj ißräfibent ©Mütter bem
©ewerbefefretär beften Sant aus für ben fo ausgezeichnet
ausgearbeiteten ißortrag, ber eine fo umfangreiche unb
wettgehenbe SRaterte umfafft. lus bem SSortrage felbft
fet p entnehmen, bag jebe Semonftration gegen bte

Hoteßerte oermieben morben fet; wir haben baS nicht
gemoüt unb werben eS auch *"® oerantaffen, ba wir
mit ber Çwtellnbuftrte unb btefe mit uns arbeiten muff.
Sa wir aber burdjauS eine fernere ©djäbigung burcg
ben £ortbeftanb ber £>oteßerte » 33erorbnung mit bem
fpotelbauoerbot ttacl? bem Kriege erbllcJen müffen,
wirb eine aus ©ngablner Kreifen aufgefießte Ulefolution

oorgefcglagen unb oerlefen unb oon ber ißerfammlung
eingimmig genehmigt. —

hierauf feglog ißrägbent ©cgütter unfere auger*

orbentltcge ©ewerbetagung 1917, tnbem et aßen noch'

mais beftenS für ©rfdjetnen unb luSgarren banlt.

9lcfotution
pm Söortrag: „Das iflotelbauuetbot u. feilte Hiitf'

wfrEungeit auf i?anbwer£, l)ait&el
unb (Bewerbe in bet £cf?wei$."

„Ser bünbnerifche ©ewerbeftanb, ber burcg bte nun

fegon längft anbauernbe KriftS tn fetnen ©jigenzbebtn»
gungen hart betroffen würbe unb beffen erfchwerte rotri»

fcgaftltcge Sage auch "ach bent Kriege noch lange anbauern

wirb, richtet an unfere SSeöörben, mit IMcfftcgt auf bas

SSorhaben ber ©inffigrung etner „53ebürfniSftaufel" fu*
baS ÇoteBertegewerbe ben nachfolgenben SBunfch:

Ser ^anbwerïer, ^tanbels» unb ©ewerbeftanb an»

erîennt bte Ulotwenbigfett einer Sefdjräntung ber Kon»

furrenj im Hotelgewerbe, er oerwetft aber auch auf bte

©efahr, bie aus ber Sluffteßung einer bauetnben „S®'
bürfnisflaufel" für ben Hanbwerfet», HanbelS» unb

©ewerbeftanb entftehen würbe.
@r richtet beShalb an bie îompetenten iöeßötben ben

bringenben Söunfdh, bte grage ber Utotwenbigïeit einer

folchen einfehneibenben Seftimmung nach aßen Utichtungen

zu prüfen unb im gaße ber ^Bejahung btefer Ulotwenbtg»
feit bte grofjen Qntereffen beS anfäffigen Hanbmerfer»,
HanbelS» unb ©ewerbeftanbeS nicht auger legt p laffert.

Ser Hanbwerfer», HanbelS» unb ©ewerbeftanb ift ber

Inficgt, bag ber heutige Ulotfianb ber Hoteßerte nicht

aßetn auf bie KrtegSeretgniffe pcüctpführen ig unb bag

nach 33eenbigung beS Krieges geh bie grage beS Se»

bürfniffeS oon felbft regeln foflte. IfebenfaßS foßte ber

©clag oon einfegränfenben Segimmungen ben Kantonen
überlaffen werben, welcge unter Bnpg non ^ntereffenten
aßet Kceife in ber Sage gnb, aße befonbetn llmgänbe
beffer ju berücigdhtigen unb baS Utidgtige ju treffen.

©Ine bureggretfenoe, gemeinfame Hülfe oon Kantonen,
Tanten unb Sieferanten, etn gefcgloffeneS Stuf treten ber

Hoteßerie felbft unb eine nacg ßKögiicgfeit grunbfätjßch
bureggeführte SÖerücffiegtigung beS anfägigen HanbwerfeS,
HanbelS unb ©ewerbeS bürge etnen aßen Kreifen ge'-

nügenben ©rfolg ftegetn.
©S ig p begrügen, wenn ber ©taat eS geg

ißgiegt madgt, etnen notleibenben SerufSganb zu fegütje"
unb zu gügen, eS foß bieS aber niegt auf Kogen eines

Komprimierte und abgedrehte, blan^®

Vereinigte Drahtwerke A.-G. Bio!

Blank und präzis gezogene

jeder Art in Eisen und Stahl-
Kaltgewalzte Çisen- und Stahlbänder bis 300 mm 3f" '

Schlackenfreies Uerpackungsbandeisen.
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Das sind Zahlen, die zum Aufsehen mahnen und die

Handwerker, Handels- und Gewerbetreibenden in ihren
Verbänden soweit aufrütteln sollten, unter allen Titeln
dagegen Verwahrung und Protest einzulegen,
bei Zeiten, daß das Hotelbauverbot unter allen Um-
ständen keine weitere Dauer haben darf, als nur während
der europäischen Kriegswirren. Es ist zu begrüßen, wenn
der Staat notleidenden Betriebsgruppen dazu verhilft,
ihre Lage zu verbessern; er soll es aber nicht in ein-
seitiger Zveise, wie beim Hotelbauverbot tun und sich

über die Notlage auch anderer BetriebsgrnxPen
hinwegsetzen, hinwegtäuschen wollen. Der Hand-
werker-, Handels- und Gewervestand der Schweiz war
immer bescheiden, zurückhaltend, viel zu zurückhaltend in
seinen Forderungen und Ansprüchen auf Volkswirtschaft-
lichem Gebiete und dies im ganz speziellen der Bündner
Handwerker-, Handels- und Gewerbestand. Nachfolgende
Zusammenstellung bietet hierzu den besten Kommentar.

Subventionen für Gewerbesörderung n.zur UnterstWng
der Landwirtschaft i. d. Kantonen Bern u. Graubiinden.

Jahrgänge und M5.
Kaiitmi Bern Kt. Grant'.

Subventionen Fr.
'

Fr.
Allgemeine Gewerbeförderung 13,2l)4— 2,020.—
Gewerbe- und Fachschulen und

gewerbliche Stipendien 532,996.— 14,000.—
Lehrlingswesen 46,912.— 500.—
Hauswirschaftliches Bildungs-

Wesen 55,810.— —.—
Handelskammern 22,755.— 1,000.—
Verkehrswesen... 27.000.— 15,000.—
Kantonales Gewerbemuseum 36,079.— —
Kantonale Techniken 420,978.— —.—

Zusammen 1,155,734.- 32.520.—
Landwirtschaft inklusive Ver-

waltung zusammen 819,000.— 409,000.—

Der Referent betonte, daß er keineswegs beabsichtige,
ein Disputât über das zu „Viel" oder zu „Wenig"
heraufzubeschwören, betr. der Subventionen; die gegen-
wärlige Zeit sei nicht angetan, daß eine wirtschaftliche
Gruppe der andern Vor- oder Nachteile „ausgraben"
und „vorhalten" will. Aber mit wenigen Worten und
Tatsachen auf die Zurücksetzung eines Standes und zvar
des Handwerker Handels- und Gewerbestandes, vor
allem desjenigen im Aanton Graubiinden auf
merksam zu machen, sei sogar in jetziger Krtegszett ge
stattet und voll berechtigt, über die gegenwärtige Zeit
darf man ja mit Recht „schimpfen", man hat Grund
dazu. Aber absichtlich die Nachteile anderer
Crwerbsleute nicht sehen wollen und nur meinen,
ich und nur ich allein komme zu kurz und die

„Andern", die es angeblich besser haben, sollen mir den

Ausfall decken, ist nicht gerecht! Dadurch machen
wir die Zeiten nicht besser.

Der Referent erntete reichen Beifall der Versammlung
und im speziellen sprach Präsident Schütter dem
Gewerbesekretär besten Dank aus für den so ausgezeichnet
ausgearbeiteten Vortrag, der eine so umfangreiche und
weitgehende Materie umfaßt. Aus dem Vortrage selbst
sei zu entnehmen, daß jede Demonstration gegen die

Hôtellerie vermieden worden sei; wir haben das nicht
gewollt und werden es auch nie veranlassen, da wir
mit der Hotelinduftrie und diese mit uns arbeiten muß.
Da wir aber durchaus eine schwere Schädigung durch
den fortbestand der Hôtellerie - Verordnung mit dem
Hotelbauverbot nach dein Ariege erblicken müssen,
wird eine aus Engadtner Kreisen aufgestellte Resolution

vorgeschlagen und verlesen und von der Versammlung
einstimmig genehmigt. —

Hierauf schloß Präsident Schütter unsere außer-

ordentliche Gewerbetagung 1917, indem er allen noch-

mals bestens für Erscheinen und Ausharren dankt.

Resolution
zum Vortrag: „Das Hstelbauvevbot u. seine Rück-

Wirkungen aus Handwerk, Handel
und Gewerbe in der Schweiz."

„Der bündnerische Gewerbestand, der durch die nun

schon längst andauernde Krisis in seinen Existenzbedm-

gungen hart betroffen wurde und dessen erschwerte wm-
schaftliche Lage auch nach dem Kriege noch lange andauern

wird, richtet an unsere Bedörden, mit Rücksicht auf das

Vorhaben der Einführung einer „Bedürfnisklausel" M
das Hotellertegewerbe den nachfolgenden Wunsch:

Der Handwerker, Handels- und Gewerbestand an-

erkennt die Notwendigkeit einer Beschränkung der Kon-

kurrenz im Hotelgewerbe, er verweist aber auch auf die

Gefahr, die aus der Ausstellung einer dauernden „Be-
dürfnisklausel" für den Handwerker-, Handels- und

Gewerbestand entstehen würde.
Er richtet deshalb an die kompetenten Behörden den

dringenden Wunsch, die Frage der Notwendigkeit einer

solchen einschneidenden Bestimmung nach allen Richtungen
zu prüfen und im Falle der Bejahung dieser Notwendig-
keit die großen Interessen des ansässigen Handwerker-,
Handels- und Gewerbestandes nicht außer Acht zu lassen.

Der Handwerker-, Handels- und Gewerbestand ist der

Ansicht, daß der heutige Notstand der Hôtellerie nicht

allein auf die Kriegsereignisse zurückzuführen ist und daß

nach Beendigung des Krieges sich die Frage des Be-

dürfnisses von selbst regeln sollte. Jedenfalls sollte der

Erlaß von einschränkenden Bestimmungen den Kantonen
überlassen werden, welche unter Zuzug von Interessenten
aller Kreise in der Lage sind, alle besondern Umstände
besser zu berücksichtigen und das Richtige zu treffen.

Eine durchgreifend, gemeinsame Hülfe von Kantonen,
Banken und Lieferanten, ein geschlossenes Auftreten der

Hôtellerie selbst und eine nach Möglichkeit grundsätzlich

durchgeführte Berücksichtigung des ansässigen Handwerkes,
Handels und Gewerbes dürfte einen allen Kreisen ge-

nügenden Erfolg sichern.
Es ist zu begrüßen, wenn der Staat es sich M

Pflicht macht, einen notleidenden Berufsstand zu schützen

und zu stützen, es soll dies aber nicht auf Kosten eines

Vàchtk llkàà K.-K. KÄ

Manie unâ pnîi-î» gszrvgsne

jeiilsi' in Lîssn un»! Sîski.
Mgemkte wen- unâ ZtsàlbSnâîr diz M min

'

5c!lIîàià!eL verpnckungsdsnlleîsen.
lZnsnâ pi-ix, Sobìvel?. I_sn0e8gu8stellung Kern >»
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BriicRenhoücningeii « Riesklc&edädKr
omcfcltdene Systeme

flsphaliarbeiien aller jRrs

erstellen

ßyscl $ Odinga, mpbaiiubrik Käpfnadt, Borgen
Celepbon 24 Goldene médaillé Zürid» i«04 « « Celearammei Asphalt • •

anbern ©taubes gegeben, ber unter ben fôdegs folgen
ebenfalls febroer $u leiben bat

©egett ein fprtelbauoerbot, baS etnfeitig nur ben
©<but) ber l>eftcf?cuben |jötelbetrlebe im 9luge hätte,
ntufj öle benage üÜetfammlung entstehen protefiieren.

@S beftebt aueb ein -pflid?toerl?ältnis 3Wifd?ett
Staat ju ^nbuftrie, (Bewerbe, iffanbwerf unb
i?attbel, ait bas fiel? Oeibe ftets 3« erinnern
l?aben ; je mebt ber ©tact auf btefeS 93erbättni§
33ebad?t nimmt, um fo fieberer îamt er bamit
rennen, baß ftcb $nbuftrle, ©eroerbe, ßanbroerE unb
ßanbel «oll unb gait3 unb mteigemtU^ig in ben
SUettfl bes Staates ftcllt, menu immer bie Hot
biefett IDfenft erl?eifcf?t."

fterniblinteriad für 51b iüüeüoduno.
patent.

Sei glacbbâcbetn tourbe bisher metfienS als Unter»
läge auf fpoljgebätt für bte oerf^tebenen ben Sacbbetag
bilbenben ©ebtebten (Sadfjpappe, £)oIjiement mit ©anb
unb Jîteèfcbâttung, ÎEteSElebebacb, ïHfp^alt auf ^erneut

untergufj, öl;cb 2c.) fpois'cbalung oertoenbet. fpolj b«t
jeboeb ben Dtacbtell, baff in bemfelben Infolge SßitterungS*
elnftüffen SRtffe entfteben, unb bafs eS nadj SSetlauf oon
jirfa 8—15 fahren tnfolge gäulntS erfefct toerben muff.
Sie bterbureb oerurfaebten ®a<breparaturen finb reebt
Eoftfpieltg unb unangenehm.

©omit ïann eS nur begrübt roerben, bureb baS

„ ©ternit Unterhalb " eine Konftru!tionS=9lrt erlangt ju
haben, soelcbe bte 23erroenbung oon ©ternltptatten als
@rfab für Ifoljfcbalung ermöglicht, ©ternit etgnet ftcb

bejüglicb Sorrn (plattenform), rote befonberS roegen feiner
atigemeinen Söefcbaffenbett oorjüglidb für biefen Sroedf,
inbent er roelterbeftänbig ift unb größte ©icberbett gegen
(JeuerSgefabr bietet. 3" auf 9Betterbeftänbigtett,
ÜBiberftanbSfäbigEett gegen ©rftidEen unb gegen gäulnis
übernehmen bie Sit. ©cbroelserifcben ©ternitroerfe 91.=©.
ïtleberurnen 10 jährige ©arantie.

Um bte 93etroenbung oon ©teiniiptatten als Schalung
auf ßoljgebalE ju ermöglichen, ift baS „©ternit Unterbadb"
berart Eonftrutert, baff bte ©ternilplatten auf einen |jolj=
baltenroft — beftebenb In £>auptba!Een unb ftoljrippen
— aufgefebraubt roerben. ffiurcfj 9lnbdngung ber ijofc
rippm roieb bte auf SragfäbigEeit beanfpruebte glädbe
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KnickenkoNenmgev « Weskledeââcher
vtr5»Ie<l«ne îvitewe

/I5pl)allzrbeilen ^
erteilen 553

KVtel ^ vckislga. mpbsiilaiM siàplns». Isorgen
relepbon z» Soiaene Meilsllle SSrlcd is»» « » celegrsmme. Zlspdalt « «

andern Standes geschehen, der unter den Kriegs folgen
ebenfalls schwer zu leiden hat.

Gegen ein Hitelbauverbot, das einseitig nur den
Schutz der bestehenden Hotelbetrtebe im Auge hätte,
muß die heutige Versammlung entschieden protestieren.

Es besteht auch ein Oflichtverhältnis zwischen
Staat zu Industrie, Gewerbe, Handwerk und
Handel, an das sieh beide stets zu erinnert»
haben; je mehr der Staat auf dieses Verhältnis
Bedacht nimmt, um so sicherer kann er damit
rechnen, daß sich Industrie, Gewerbe, Handwerk und
Handel voll und ganz und u,»eigennützig in den
Dienst des Staates stellt, wenn immer die Not
diesen Dienst erheischt."

Aeniit-Merdllch siir FlWedmhung.
Patent.

Bei Flachdächern wurde bisher meistens als Unter-
läge auf Holzgebälk für die verschiedenen den Dachbelag
bildenden Schichten (Dachpappe, Holzzement mit Sand
und Ktesschittlung. Ktesktevedach, Asphalt auf Zement

unterguß, Bl-ch :c.) Holz'chalung verwendet. Holz hat
jedoch den Nachteil, daß in demselben infolge Witterungs-
einfl'lssen Risse entstehen, und daß es nach Verlauf von
zirka 8—15 Iahren infolge Fäulnis ersetzt werden muß.
Die hierdurch verursachten Dachreparaturen sind recht
kostspielig und unangenehm.

Somit kann es nur begrüßt werden, durch das
„Eternit-Unterdach" eine Konftruktions-Art erlangt zu
haben, welche die Verwendung von Eternttplatten als
Ersatz für Holzschalung ermöglicht. Eternit eignet sich

bezüglich Form (Plattenform), wie besonders wegen seiner
allgemeinen Beschaffenheit vorzüglich für diesen Zweck,
indem er wetterbeständig ist und größte Sicherhett gegen
Feuersgefahr bietet. In Bezug auf Wetterbeständigkeit,
Widerstandsfähigkeit gegen Ersticken und gegen Fäulnis
übernehmen die Tit. Schweizerischen Eternitwerke A.-G.
Ntederurnen 10 jährige Garantie.

Um die Verwendung von Eterniiplatten als Schalung
auf Holzgebälk zu ermöglichen, ist das „Eternit Unterdach"
derart konstruiert, daß die Eterniiplatten auf einen Holz-
batkenrost — bestehend in Hauptbalken und Holzrippen
— aufgeschraubt werden. Durch Anbringung der Holz-
rippm wird die auf Tragfähigkeit beanspruchte Fläche
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